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Verfahren zur Ermittlung und/oder Schätzung einerwegbezogenen Eigenschaft, die die Fortbewegung 
auf dem Weg beeinflusst

(54)

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung 
und/oder Schätzung einer wegbezogenen 
Eigenschaft, die die Fortbewegung, insbesondere 
das Fahrverhalten auf dem Weg (1) beeinflusst, 
gekennzeichnet durch zumindest zwei, 
vorzugsweise zumindest drei, der Schritte (a) bis 
(d):
(a) Bereitstellen von ersten Daten (d1), die mittels 
Sensoren (3) durch direkte oder indirekte 
Interaktion mit dem Weg (1) und/oder mittels in 
Fahrzeugen (2) und/oder in Bekleidungsstücken 
und/oder in Sportgeräten integrierten Sensoren (3) 
und/oder mittels entlang des Weges (1) 
angeordneten Sensoren (13) gewonnen werden,
(b) Bereitstellen von zweiten Daten (d2), wobei die 
zweiten Daten (d2) meteorologische Daten sind,
(c) Bereitstellen von dritten Daten (d3), die durch 
eine Straßenverwaltung (7), insbesondere durch 
Räum- und/oder Streufahrzeuge (6), bereitgestellt 
werden;
(d) Bereitstellen von vierten Daten (d4), wobei die 
vierten Daten (d4) Informationen über den 
baulichen Zustand, insbesondere die 
Oberflächenbeschaffenheit, das Material, das Alter 
und/oder die Abnützung des Weges (1) umfassen; 
vorzugsweise zumindest durch die Schritte (a) und 
(b), sowie gekennzeichnet durch den Schritt: 

(e) Ermitteln und/oder Schätzen der wegbezogenen 
Eigenschaft unter Berücksichtigung von Daten, die in 
einem Schritt der Schritte (a) bis (d) bereitgestellt 
werden, vorzugsweise von den ersten Daten (d1), und 
von Daten, die in einem anderen Schritt der Schritte (a) 
bis (d) bereitgestellt werden, vorzugsweise von den 
zweiten Daten (d2).
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